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Frauen mit Kindern ist infolgedessen oft eine schwierige, namentlich wenn mehr als ein
Kind da ist. Darf man annehmen, daß es einer jungen arbeitsfähigen Frau unter sonst
normalen Verhältnissen möglich ist, für sich und ein Kind zu sorgen, so zeigt die Erfahrung,
daß beim Dasein schon von zwei Kindern die Hilfe der Armenpflege notwendig ist. Es
gibt nun zwar Frauen, die auch in solch mißlichen Verhältnissen ohne Unterstützung
auskommen wollen. Das ist ehrenhaft. Aber die Folge davon ist dann oft, daß sich diese Frauen
überanstrengen müssen und sich frith zugrunde richten. Es kommt auch etwa vor, daß früher
ehrenhafte Frauen unter dein Drucke solch schwerer Verhältnisse der Gefahr erliegen, durch
Verkauf ihrer Würde aus der Misere herauszukommen.

Referentin gibt zu, daß hier und da die Notlage solcher Frauen noch erschwert wird
durch ihre Untüchtigkeit. Um so mehr wehrt sich Frl. Schenk für die tüchtigen und ehrbaren
Mütter und erklärt es als unhuman und ungerecht, wenn Armenpflegen aus Gründen der
Sparsamkeit solchen Müttern ihre Kinder fortnehmen, sie ist überzeugt, daß solche Beschlüsse
unmöglich sind in Armenbehörden, darinnen auch Frauen Sitz und Stimme haben. Rcfc-
rentin plaidiert überhaupt dafür, daß man die Frauen mehr als bisher in die Armcn-
behörden wähle.

Zum Schluß machte Frl. Schenk noch interessante Mitteilungen über sogenannte
pensions pnnr inères nécessite usas in Dänemark und England. Sie hofft, daß solche

Pensionen auch in der Schweiz erstehen möchten. Der Bundesrat hat den diesjährigen Ertrag
des Kartenverkaufs vom 1. August zugunsten hilfsbedürftiger Frauen bestimmt. Neferentin
hofft, daß aus dem Ertrag dieser Sammlung auch etwas zugunsten der Gründung solcher
Heime in der Schweiz abfalle.

Auch über diesen Vortrag setzte eine rege Diskussion ein mit Dank und Zustimmung
für die Neferentin.

In seinen Ausführungen über das dritte Thema «LRes/wn ck'u?? Uaper Karnanck
pou?' /as uveuZ/es ä/füs» wies Herr Dr. Marc Du nant aus Genf hin auf die
Schwierigkeiten der Plazierung und richtigen Unterbringung von Blinden, namentlich von
solchen, die nicht oder nicht mehr arbeitsfähig sind. Er belegt seine Darlegungen mit
Fahlen und persönlichen Erfahrungen. Gestützt darauf, regt er die Schaffung eines Heimes
an zur Aufnahme solcher aveuglas oisiks. und zwar eines Heims für diese Blinden aus
allen ä romanischen Kantonen. Das Bureau des Arnupement ronranck will die
aufgeworfene Frage studieren und an einer spätern Versammlung Bericht erstatten.

Mittlerweile war der Zeiger an der Uhr im Geincinderatssaal ordentlich weit
vorgerückt, und man begab sich in das (mkö äe In 1 ite zum gemeinsamen Mittagessen. Wir
erwähnen von den dort gefallenen Rüden noch die überaus sympathische Begrüßung der
Konferenzteilnehmer durch Herrn P f r. Beauverd vom bureau central cke kisnt'aisunee
in Lausanne und das Votum eines Herrn aus Genf betreffend eine in Genf entstandene
Bewegung zum Kampf gegen Schinutz und Unsittlichkeit in Zeitungen, Schriften und
Plakaten.

Ich wiederhole zum Schluß des Berichtes, was ich an dessen Anfang schrieb: Es war
eine schöne Tagung! Ich sage das nicht nur aus dem Grund, weil der Vertreter der
stündigen Kommission der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz ganz besonders liebenswürdig

empfangen wurde, sondern ich sage das, weil es wirklich ein' Genuß ist, mit unsern
welschen Mitarbeitern auf dein Gebiete der Armenpflege zusammen zu sein. Mit dem Gruß
der ständigen Kommission an unsere welschen Freunde überbrachte ich die Einladung zur
Teilnahme an der Jahresversammlung der Schweizerischen Armcnpflegerkonferenz in Bern
am 7. Juni 1923. Daß wir zusammengehören, wir Schweizer mit romanischer und deutscher

Zunge, das fühlt man niemals besser, als wenn man zusammenkommt zu gemeinsamer
Arbeit und zu gemeinsamem Streben nach gleichen Zielen.

Bern, den 1c>. Mai 1926.
Otto Lörtscher, Pfr., Kant. Armeninspektor.

Schweiz. Tie Auslagen des Bundes zur Vergütung von 3VA der den
kantonalen und kommunalen Armenbehördcn aus der Unterstützung wieder-
ein gebür gerter Frauen erwachsenen Kosten beließen sich im Jahr 1925
auf Fr. 111,697.63. Taran partizipierten 334 Frauen mit insgesamt 712
Kindern. Tie Unterstützungstätigkeit der Innenpolitischen
Abteilung des eidg. politischen Departements zugunsten zurückgekehrter

A u sla n d schweizer gestaltete sich wie folgt: Verausgabt wurden
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Fr.
für die laufende Unterstützung arbeitsunfähiger Auslandfchweizer (345

Einzelpersonen und 129 Familien) 495,979.95
für einmalige Pauschalunterstützungen zur wirtschaftlichen Wieder¬

aufrichtung arbeitsfähiger Auslandschweizer (48 Fälle) 48,396.19
für die Unterstützung arbeitsunfähiger früherer Schweizerinnen, die

durch Verehelichung mit einem Ausländer das Schweizerbllr-
gerrecht verloren haben und — infolge der Kriegsereignifse aus
dem Auslande zurückgekehrt — wegen Ablaufs der zehnjährigen
Frist nach Auflösung der Ehe nicht mehr zur Wiedereinbürgerung
zugelassen Werden können (26 Personen) 21,721.—

Unterstlltzungsauslagen für heimgekehrte arbeitslose (arbeitsfähige)
Auslandschweizer und ihre Familien 57,664.35

Hilfeleistung aus dem Notstandsfonds für Hilsbedürftige (in 29

Fällen) 5,185.29

538,936.79

Die P o l i z e i a b t ei lu n g des eidg. Justiz- und Polizeidepartements
verausgabte im Jahr 1925 Fr.
für Unterstützungen im Auslande 1,348,496.92
für Heimnahmen 54,563.91
im Inland 4,476.89

l.197,536.73
Davon gehen ab: die Beitragsleistungen von heimatlichen Armen¬

behörden: Fr. 525,681.76, von Verwandten: 15,149 Fr., von
privaten Fürsorgestellen: Fr. 1,883.29 und Rückzahlungen von
schweizerischen Vertretungen im Auslande Fr. 9,995.18, total: 542,794.96

Nettoausgaben: 855,736.59

Gesamtausgaben des Bundes für die Auslandschweizer: 1,393,773.29
(Aus dem Bericht des Schweizerischen Bundesrates an die Bundesversammlung über

seine Geschäftsführung im Jahre 1925.)

— Das Tempo des H e i m s ch a f f u n g s v e r k e h r s weist im Jahre 1925
für die Begehren nach dem Ausland eine Verschlechterung auf. Sie nahmen bis zur
Erledigung im Durchschnitt in Anspruch mit Italien 153 Tage (1924: 139) —
hierin sind 9 Begehren, von denen 8 über ein Jahr, ein über zwei Jahre pendent
waren, nicht Inbegriffen —, mit Frankreich 129 Tage (1924: 133), mit Deutschland

64 Tage (1924: 61) und mit Oesterreich 119 Tage. Gesamtdurchschnitt 114
Tage (1924: 111). — Den an die Schweiz gerichteten Heimschaffungsbegehren
wurde fast durchwegs innert viel kürzerer Frist entsprochen. Die Begehren Italiens
nahmen bis zur Erledigung im Durchschnitt 21 Tage, diejenigen Frankreichs 28
Tage und diejenigen Oesterreichs 26 Tage in Anspruch, Gesamtdurchschnitt: 25 Tage.
(Aus dem Jahresbericht der Polizeiabteilung des eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements pro 1925.)

Literatur.
Die Wohlfahrtspflege in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Dr. jur. Ernst Bohrend.

Dr. Oskar Karstedt, S. Wronsky. 111. Band. Soziale Diagnose von Alice
Salomon. Berlin W. 8, Carl Heymanns Verlag. 1326. 66 Seiten, Preis: Mk. 2.80.
Die Broschüre enthält in Anlehnung an amerikanische Bücher ausgezeichnete Ausführungen

über die Technik der Ermittlung oder, wie wir sagen, der Information in Fürsorge-


	Mitteilungen

